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Der neue Abzug für Kinderbetreuungskosten*
Kinderarmut is t  e in zentra les Problem der  deutschen Gesel l -
schaft. Nicht nur droht das System des Generationsvertrags
in der  Rentenvers icherung zu kol labieren.  Ein Volk ohne
Kinder is t  in  se iner  Exis tenz bedroht .  Die Pol i t ik  s innt  daher
schon seit längerem nach Anreizsystemen. lm Koalit ionsver-
t rag wird der  Fami l ienförderung zentra le Bedeutung bei -
gemessen. In diesem Kontext versucht das Gesetz zur steuer-
l ichen Förderung von Wachstum und Beschäf t igung vom
26.4.2006 (BGBI l ,  1091),  Fami l ienfreundl ichkei t  über  e inen
verbesserten steuerlichen Abzug von Kinderbetreuungsauf-
wendungen zu verwirk l ichen.

l. Steuerliche Familienpolit ik in Zeiten knapper Kassen

Längst ist bewiesen, dass der deutsche Staat an seinem Nach-
wuchs nicht geiztl. Im Gegenteil, im europäischen und
OECD-Vereleich erhalten deutsche Familien überdurch-
schnittlich hohe direkte finanzielle Zuwendungen2. Kinder-
geld, Erziehungsgeld, Elterngeld lenken die Finanzströme in
die Hände der Eltern in der Annahme, dort würden sie ver-
antwortungsbewusst für die Entwicklung der Kinder einge-
setzt * ein reichlich idealistisches Bild aneesichts des Befun-
des, dass Integrationsdefizite in frühesteiKindheit angelegt
sind und Bildungschancen bereits im Vorschulalter vertan
werden. Je weniger Kinder in Deutschland geboren werden,
umso wichtiger ist es, sie optimal auf die Anforderungen
einer Wissensgesellschaft vorzubereiten. Gerade weil hier die'Weichen 

gestellt werden, gilt es, gezielt die frühkindlichen
und vorschulischen Bildungsangebote zu verbessern. Statt
iedoch den Einsatz der bereits in Familien investierten Mittel
in die Finanzierung eines verbesserten staatlichen oder auch
privaten Betreuungs- und vor allem Bildungsangebots umzu-
organisieren, werden dem System auch ietzt wieder neue
Mittel zugeführt, angesichts der staatlichen Finanzknappheit
allerdings nur in verhältnismäßig bescheidenem Umfang. So
wurde im Gesetzgebungsver{ahren von vornherein festgelegt,
dass die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von Kinder-
betreuungsaufwand insgesamt nicht mehr als 460 Mio. Euro
kosten dürfe:. Dies wirft die Frage auf, ob der Gesetzgeber
das begrenzte Finanzvolumen bestmöglich eingesetzt hat.

l l . Der neue Abzug der Aufwendungen für Kinder-
betreuungskosten

1.  lnhal t  der  Regelungen der  SS 4f ,  10 I  Nr .  5 EStG

Die neuen Abzuestatbestände sind das Ereebnis einer in
hohem Maße koitroversen Debatte. Nachdim im Gesetz-

gebungsverfahren über alle Parteien hinweg umstritten war,
ob die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
der Kinderbetreuung nur beiderseits erwerbstätigen Eltern
oder generell allen Eltern zugute kommen sollea, hat man
sich mit Rückwirkung zum 1. 1.2006s auf folgenden Kom-
promiss geeinigt:

Gemäß $ 10 I Nr. 5 ESIG können unabhängig von der Be-
rufstätiekeit alle Eltern für Kinder im Alter zwischen drei
und sechs Jahren pro Kind 2/: der Betreuungskosten, höchs-
tens 4000 Euro, als Sonderausgaben steuerlich geltend ma-
chen. Darüber hinaus regelt $ 4 f ESIG die errverbsbedingten
Betreuungskosten dergestalt, dass ers'erbstätige allein Erzie-
hende oder beiderseits erwerbstätige Eltern fur Kinder bis
zur Vollendung des 14. Lebensiahres 2/: der Betreuungskos-
ten, höchstens +OOO Euro, ,,wie Betriebsausgaben" abziehen
können. Gemäß $ 9 V 1 ESIG findet die Regelung auch bei
den Überschusseinkünften Anwendung.

Erst auf den zweiten Blick erschließt sich, weiche Zwecke
der Gesetzseber mit der nach Lebensalter des Kindes und
Berufstätigkeit der Eltern differenzierenden Regelung6 ver-
folgt. Der Sonderausgabenabzug für drei- bis sechsjährige
Kinder korrespondiert mit den in diesem Alter anfallenden
Kindergartengibtihten. Denn an der ursprünglich vorgesehe-
nen Begrenzung des Abzugs auf beiderseits berufstätige El-

t.rn *^r vor allem kritisiert worden, dass sie Alleinverdiener
im Hinblick auf die für alle Kinder anfallenden Kindergar-
tengebühren benachteil ige.

2. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen

Vor der Frage, ob es dem Gesetzgeber gelungen ist, seine
politischen Zielsetzungen normativ umzusetzen' ist zu klä-

ren, welchen verfassungsrechtlichen Vorgaben er hierbei un-
terlieqt. Denn in keinem anderen Gebiet des Steuerrechts hat
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das BVerfG die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
für den Steuergesetzgeber so eng abgesteckt wie im Bereich
der FamilienbesteuerungT.

al Verfassungsrechtliches Gebot zum Abzug uon erwerbs-
bedingtem Betreuungsaufwand. Art. 6 I GG verbietet es als
spezieller Gleichheitssatz, Eltern gegenüber Kinderlosen
schlechter zu stellens. Der Steuergesetzgeber ist dazu ver-
pflichtet, zwischen Steuerpfiichtigen mit und ohne Kinder in
der 

'$fleise 
zu drfferenzieren, dass der durch Kinder gemin-

derten Leistungsfähigkeit unabhängig von der Höhe äes El-
terneinkommense Rechnung getragen wird. Die familiäre
Unterhaltsgemeinschaft ist steuerrechtlich abzubilden. Die-
sem Zweck dient die Freibetragsregelung des g 32 VI 1
EStGlo.

Benachteiligt werden berufstätige Eltern gegenüber berufs-
tätigen kindärlosen Steuerpflichtigen nicht nur durch eine
unvollständige Berücksichtigung von Unterhaltspfiichten,
sondern auch durch eine unvollkommene Absetzbarkeit der
Kinderbetreuungskosten. Nur wenn das Steuergesetz den
Abzug der tatsächlich entstandenen Kinderbetreuungskosten
ermöglicht, haben Steuerpfiichtige mit und ohne Kinder die-
selbe Chance, einem Beruf nachzugehen und Einkommen zu
erzielen. Das BVerfG hat sich in der Vergangenheit ailerdings
schwer getan, aus Art. 6 I GG ein Gebot des realitätsgerech-
ten Abzugs der durch beiderseitige Berufstätigkeit veraniass-
ten Kinderbetreuungskosten als Erwerbsausgaben abzuleiten.
Zwar hat es ein Neutralitätspostulat dahin eehend auf-
gestellr, dass es keinen Unterschied machen dürfä, ob Kinder
durch die eigenen (nicht berufstätigen) Eltern oder fremd
betreut werdenr1. Der Staat dürfe in die unterschiedlichen
Familienentwürfe nicht hineinregierenl2. Streitig bleibt aber,
wie das Steuerrecht aussehen muss, damit diese Entschei-
dung zwischen den unterschiedlichen Famiiienentwürfen
ohne Verzerrung getroffen werden kann.

Im Allein-Erziehenden-Beschluss vom 3. 11. 1982 hat das
BVerfG ausgeführt, dass der - damals nur allein erziehenden
Eltern zuerkannte - Abzug für Betreuungsaufwand zusam-
menlebenden Eltern allenfalls dann zu gewähren sei, wenn
sie auf Grund niedrigen Einkommens wirtschaftlich zu bei-
derseitiger Berufstätigkeit gezwungen seien13. Dre freie Ent-
scheidung, trotz Elternschaft einem Beruf nachzugehen,
scheint folglich nicht schutzwürdig. Noch deutlicher wird
diese Sichtweise im Kinderfreibetrags-Beschluss vom 10. 11.
1998 mit der Entdeckung des nicht monetären Betreuungs-
aufwandsla. Das BVerfG und mit ihm Teile des Schrifttums
gehen letztlich von einem Vorrang der Kinderbetreuung
durch einen nicht berufstätigen Elternteil aus. Das Gericht
postuliert Neutralität, judiziert aber zu Gunsten eines Vor-
rangs der Eigen- gegenüber der Fremdbetreuungls. Entlarvt
wird diese familienpolitische S7ertung durch die Aussage,
Berufsfreiheit und Familienfreiheit ..dürften sich nicht ver-
drängen und müssten zu einem schonenden Ausgleich ge-
bracht werden"16, weshalb ein Abzug der tatsächlichen Be-
treuungskosten zu verwehren sei. Ein schonender Ausgleich
zwischen zwei Grundrechtspositionen ist nur zur Auflösung
von Grundrechtskollisionen erforderlichlT. Doch aus der
Sicht berufstätiger Eltern gibt es keine Grundrechtskollision,
sondern nur einen Gleichlauf. Die Familienfreiheit verstärkt
den aus der Berufsfreiheit gewonnenen Anspruch auf eine
Betreuungssituation, die es ermöglicht, auch mit Kindern
einen Beruf auszuüben. Zt einer staatlichen Bevormundung
kommt es erst dann, wenn Art. 6 II GG dahin gehend inter-
pretiert wird, es gebe eine verfassungsrechtliche Pflicht zur
eigenbändigea Betreuung der Kinder durch die Elternl8.
Durch eine solche Interpretation wird den Eltern die Fähie-
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keit abgesprochen, selbst zu entscheiden, was für das eigene
und das \7ohl ihrer l(inder das Beste ist1e. Dabei liest die
Fehlvorsteliung des BVerfG darin, der Staat würde Eltern
erst durch die Abziehbarkeit der Kinderbetreuunsskosten
auf die ldee der Fremdbetreuung bringen und damiiAnreize
für Fremdbetreuung und gegen Eigenbetreuung setzen. Den
Anlass für die Fremdbetreuung setzt jedoch - insbesondere
wenn der Abzug auf die beiderseitige Berufstätigkeit be-
schränkt ist - nicht die steuerrechtliche Absetzbarkeit, son-
dern die häusliche Abwesenheit auf Grund der Ausübung der
Erwerbstätiekeit. Nicht die Abziehbarkeit von Erwerbsauf-
wendungen, sondern deren Nichtabziehbarkeit führt zu Ver-
zerrungen2O. Dies erkennt das BVerfG in seiner Entscheidung
zu g 33c l1  ESIG vom 16.3.  2005 nunmehr zumindest
grundsätzlich an, wenn es ausführt, dass sowohl das Gebot
der horizontalen Steqergleichheit als auch das Benachtei-
ligungsverbot des Art. 6 I GG geböten, ,,zumindest die
durch erwerbsbedingte Kinderbetreuung entstandene tat-
sächliche Minderung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu
berücksichtigen"2l. Bereits zuvor hatte das BVerfG rn der
Entscheidung zur doppelten Haushaltsführung vom 4. 1"2.
2002 angenommen, der Einkommensteuergesetzgeber ver-
fehle den gebotenen Schutz der Doppelverdienerehe, wenn er
Aufwendungen, die für beiderseits berufstätige Ehegatten

,,zwangsläufiger Aufwand für die Vereinbarkeit von Ehe und
Beruf" seien, mit beliebig disponibler privater Einkommens-
verwendung gleichsetze und für die Bemessung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehegatten unberücksich-
tigt lasse22.

Dass Kinderbetreuungskosten beiderseits berufstätiger Eltern
in Höhe des tatsächlich entstandenen Aufwands abzugsfähig
sein müssen, folgt außer aus Art. 6 GG unmittelbar aus dem
objektiven Nettoprinzip und ist damit ein Gebot folgerichti-
ger Ausgestaltung des Einkommensteuerrechts23. Sind beide
Eltern berufstätig, ist der Aufwand unzweifelhaft beruflich/
betrieblich veranlasst. Zwar rst die Entscheidung, Kinder zu
bekommen, in der Privatsphäre angesiedelt2a, und diese Ent-
scheidung ist Ursache dafür, dass überhaupt ein Betreuungs-
bedarf entsteht2s. Dass die Betreuung nicht eigenhändig vor-

7 Ygl. die grundlegenden Entscheidungen BVerfGE 61, 319 = NNü
1983,271; BVerfGE 82,60 -- NJ\f 1990, 2869; BVerfGE 82,198 =
NNü 1990,2876;BVer fCE99,216 =  NJW 1999,  557;  BVer fGE99,
246 = NJ\7 1999, 551; BVerfGE 99, 268 = NJ!( 1999, 565 BVerfCE
99,273 = NJW 1999, 564; zur Rechtsprechungsentwicklung s. etwa
Brockmeyer, DSIZ 1.999, 666; D ziadkowski, DSrZ 1'999, 273.

8 BYerfGE 99,216 \232\ = NJ\V 1999, .557 (s58); BYerfG,NJxü 2005,
2448 (2448\.

9 BVerfGE99,246 (250) = NJ\f l  1999, 561, (s62).
10 In ihrer konkreten Ausgestaltung problematisch s. Lang, in: Tipke/

Larug, SteuerR, 18. Aufl. (2005), $ 9 Rdnr. 94.
1,1, BVerfGE99,216 (236) = NJW 1999,557 (558 f.) .
72 BverfGE 99,216 (231) = NJ\7 1999, 557 (ss8); B\tetfGE 107,27

(53) = NJW 2003,2079 12083J.
13 BYerfGE 61, 319 (350 f.)  = NJ\(/ 1983, 271 (272).
1,4 BYerfCE 99, 216 (236 ff .)  = NJW 1999, 5 s7 (s601.
15 S. auch die diesbezügliche Krit ik von Birk/Wernsmann, JZ 200I,2I8

(222\Schön, DStR 1999, L677 (1680).
Kirchhof, NJ\ü 2000, 2792 (2795).
Alexy,Theoiie der Grundrechte , 1996, S. 498 fl.
Kirchhof, NJIfl 2000, 2792 (2795).
Eberso Abmann, NJV/ 2002, 633 (635).
Noch weitergehend Seer/Wernstndnn,Nl]ü/ 2000, 1905 (1907): Nicht
nur die Nichtabziehbarkeit der tatsächlichen, sondern auch dre Abzieh-
barkeit eines fiktiven Betreuungsaufwands ($ 32 VI 1 ESIG) beein-
trächtiee die Familienfreiheit.
BverfG, NJNT 2005, 24a8 Q4a9); zu diesem Paradigmenwechsel
Kanzler, NWB 2005, Fach 3, 13599 (13604).
BVerfGE1.07,27 l53l = NJ\(/2003,2079 \2083).
Vgl. insb. BVerfGE 99, 88 (95) = NJ\il 1998, 3769 (3770).
So nachdrücklich Schneide4 StuV 1984, 356 (3641.J; Barels, Stu\7
2000,  81  (84) .

t6
1 7
1 8't9

20

2 1

22
23
24

25 ,,Private Mitveranlassung", vgl. BVerfC, NJW 2005, 2448 (2449);
Kirchhof. ZRP 2003, 7 3 (7 6J.



-_-

NJW 2812006 2003
Hev.  Abzuq tur  Kinderbel reuunqskosten Aufsätze

senommen, sontlern kostenpflichtig auf Dritte äbertragen

i"ird. i., aher durch die Erweibstätigkeit veranlasst26'

D.rn lerr, sich nicht entgegnen, die Entscheidung für die Erwerbstätig-
keit beider Elternteile sei eine Privatangelegenheit, soweit nicht beide
Einkommen zum wirtschaftl ichen Erhalt der Familie unabdingbar sind'
Zwar schwingt dieser Gedanke im Allein-Erziel-renden-Reschluss des
BVerfG uo,o 3. 11. 1982mit27' Solange aber die Erwerbstätigkeit mit
Einki.rr.rftecrzielungsabsicht ausgeübt wird, spielen die Motive für die
Tätigl<eit, die Frage, ob das Einkommen ,,notwendig" ist, weder eine
Rolü fur die Steuörbarkeit der Einkünfte noch für die Abzugsfahigkeit
der durclr sie veranlassten Aufwendungen Zttreflend erkennt das
BVerfG irn Beschluss zur doppelten Haushaltsführung vom 4' 12'
2002, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabhängig davon
sicheizustellen,sei, ob es sich um Steuerpflichtige.mit geringem Einkom-
men odet ut tö g.nnnnt. Besserverdiener handelt28.

Schließlich verietzt der Ausschluss eines Abzugs von Betreu-

ungsaufwenduhgen bei beiderseitiger Berufstätigkeit auch

den it't Art. 3 II 2 GG verankerten Gleichberechtigungs-
anspruch der Frau, da er mittelbar die Berufschancen von

Frauen mindert2e. Denn es sind nun einmal nach wie vor mit

riberwältieender Mehrheit die Frauen, denen sich die Ent-

scheidune zwischen Familie und Beruf stellt. Die Berufstätig-
keit der Frau wird in die Nähe eines der Selbstverwirk-

lichung dienenden Hobbys gestellt, wenn qualifizierte Kin-

derbetieuung aus dem versteuerten Einkommen finanziert

werden -uti. D"t Steuerrecht darf aber, dies hat das BVerfG

schon vor 50 Jahren festgestellt3o, die Berufstätigkeit der

Frau auch nicht mittelbar behindern.

b) Verfassungsrechtliches Verbot der Beuorzugung uon D.op'
p: elu er diener -F amilien gegenüb er Alleinu er die'ner-F amilien'

bamit ist allerdings noch nicht beantwortet, welche verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung des

Verf,ältnisses von Allein- und Doppelverdiener-Eltern zu stel-

len sind. Polit isch war die Frage, ob der Gesetzgeber beide

Gruppen von Eltern gleich behandeln müsse, heftig umstrit-

t.n.-Ab.t gibt es auch ein verfassungsrechtliches Gebot,

Eltern, bei äenen sich ein Elternteil unter Verzicht auf eine

Erwer6stätigkeit der Betreuung der Kinder widmet, diesei-

ben Abzugsmöglichkeiten zu eröffnen wie beiderseits er-

werbstätigen Eltern?

wäre ein soicher Abzug' wenn der Staat ein ausreichendes

Bildungsangebot auch schon im Kindergarten- und Vorschul-

alter kästenJrei zur Verfügung stellen würde33'

3. Betriebsausgabenabzug für erwerbstätige Eltern

a) Systematische Einordnung. Einet Fortschritt bedeutet es,

dasi der Einkommensteuergisetzgeber nunmehr erstmals an-

erkennt, dass Kinderbetreuungsäufwendungen von berufs-

tätigen'Eltern Erwerbsaufwendungen sind. Sie sind auf der

Ebäe des objektiven Nettoprinzips angesiedelt,- weshalb

ihre bisherige Normierung in $ :: c ESIG, das heißt auf der

if.n. d.t iubjektiven N"ettoprinzips, verfehlt war3a' 5 4f

ESIG o.dn.t äen er*e.bsbeäingtett Kinderbetreuungsauf-

wand demgegenüber systemgerecht den Vcrschriften der Ein-

künfteermlttlung zu. Damit kommt der Gesetzgeber einer im

Schrifttum weiiverbreiteten Forderung nach35' Im letzten

Aueenblick hat ihn dann aber scheinbar der Mut verlassen,

derin die Aufwendungen sind nicht ,,als Betriebsausgaben",

sondern lediglich,,*i. B.t. i.btausgaben" abziehbar' Damit

wird eine näue, dem Gesetz bisher unbekannte Kategorie

eeschaffen, ohne dass die Bedeutung der Differenzierung

[1r, *üräe. Zweifelsfragen sind vorprogrammiert' So

könnte man meinen, es gäbe daneben zusätzlich abziehbare

,,echte" Betriebsausgaben, was aber dem \flillen des histori-

,.h.n G.t.trgebers nach abschließender, Kosten begrenzen-

der Regelungkohl kaum gerecht werden dürfte'

b) Betragsmäl3ige Begrenzung. Det Abzug ist gleich mehr-

fach der Höhe nach beschränkt. Zum einen werden nur'/3

der tatsächlich getätigten Aufwendungen anerkannt' zum

anderen wird dei Abiug absolut auf höchstens 4000 Euro

pro Kind begrenzt.

Dass die Begrenzung zur Vermeidung größerer Steuerausfälle

erforderlich"wa13t, ist eine Erklärung, keine Rechtfertigung'

Versteht man den Abzugstatbestand des $ 4 f ESIG richtiger-

weise als durch das objektive Nettoprinzip gebotenen Abzug

uon Er*..braufwendungen, dann müssen grundsätzlich die

tatsächlichen Kosten in vollem Umfang abzugsfähig sein,

ohne class es auf ihre Notwendigkeit oder Angemessenheit

ankommen kann37.

Zu rechtfertigen sind (unwiderlegbare) Höchstbeträge für

Betriebsausgalen jedoch als Vereinfachungszwecknormen'

wenn es siJh um 
'realitätsg,erecbte 

Typisierungen einer pri-

vaten Mitveranlassung hanleltls. Es ist nicht von der Hand

26 Ebenso Scrön, DStR 1999, 1677 (1'678); Lang,.in:--Ti.pke/Lang \o'
Fußn. 10), $ 9 Rdnr. 754; s. auch $ 15 II Nr' 1 des Kölner -bntwurls

eines ESIG,2005, Rdnr. 336.
2 7  B V c r [ C E 6 1 .  3 1 9  ( 3 5 0 f . )  = N J W  l e 8 3 ' 2 7 ]  ( 2 7 4 ) ' - . ^

18 Bi:;föi töt, ü (56) = Nrv ?993,]:07.2_\?083);. anders noch-- 
sirircn 61, 319 (348J = NJV 1983, 271 (274\: Kinderbetreuungs-
korten rind 

"os 
de- erhöhten'Familieneinkommen zu bestreiten'

29 iü;;; s;7o2, DSIR 1999, 1677 (1678); Ahmann, NNr 2002' 633
(635) .

n Eviiicr 6, s5 (81f.)= NJxr ßs7,417,(41'9^f);,ferner BVerfGE-2j--'-" 
1zs itszl = Nry rlez, tsst (tsss); BVerfGE 107, 27 (53) = NJw
2003,2079 (2083).

31 ist:;.B. BierfGE 65,84 (e4J = NJ\( 1e84 1e4e (1es0)\P-verfcE
s7iztc (2ss f.) = NJw 1ee3, 643 (6431; py-':LgF t07,27 (s3l =

Nfw 1ooi, zois \zodll;vgl. auch Abmann,NJw 2002, 633 (6371'

32 S.-hierzu anch BVerfG,NJ\7 2006' 1866'
iJ so 

"u.h 
BVerfGEds,zq6 ßs+t.I = NNr 1994'9J1^(991)'

i+ 2r-*id..rprechen ist BVe:rfG. NJW 2005. 2448 12449)' der Gesetz-
eeber habe diesbezüglich Gestaltungsfreiheit '  Der Gesetzgeber lst nrcnt

f"rei, die Systematik des EStG beliebig zu verlassen'.
:s s. ' i .e. s. lrön, DSrR 1999, 1677 r täzg ff .) ,  Tiedchen-,.88.1999' 1681;

Secrt\xlendt, NJ\(/ 2000, 1 904 (1 906)r Ahm.ann' NJ y 1uy,/' : ] lt
Kanzler, NWS 2OOS, Fach 3, 13599 ( i3604); Lang,tn: t tpzelLang \o'

Fußn. 10), $ 9 Rdnr' 754.
B1'-Dr 161974,5. 1'5.
So etwa auch Tiedchen,BB 1999' 1681 (1684)'
\. äii niirfcE e6, i l6J = Njw rr9z, 210r (21'02); BVerfGE 9e'
280 (290) = NJW 1999, 14s7 (14s8).

Der besondere verfassungsrechtliche Schutz von Ehe und

Familie erstreckt sich auf die ,,Alleinverdienerehe" ebenso

wie auf die,,Doppelverdienerehe"3l. Doppelverdiener dürfen

folglich weder bisser nocht schlechter gestellt werden als

Alliinverdiener. Soweit nicht berufstätige Eltern keine Aus-

gaben haben, stellt sich die Frage einer Benachteiligung durch

Ausschluss von der Abzugsmöglichkeit nicht. Erst der Abzug

der Betreuungskosten stellt berufstätige Eitern-und nicht be-

rufstätige Eltern gleich. Ztt einer Ungleichbehandlung.von
Doooel] und Alleinverdienereitern kann es ailerdings dann

koÄ*.n, wenn es nicht allein um den Abzug von Au{wen-

dungen geht, die die erwerbsbedingte Abwesenheit der Eltern

ermöglichen sollen, sondern Kindern-von Doppeiverdienern
gleichzeitig bessere Bildungschancen32 eröffnet werden.

In dieser Hinsicht hat der Gesetzgeber ein dreifaches Wahl-

recht. Er kann den Abzug für berufstätige Eitern dahin
gehend einschränken, dass derartige Vorteile ausgeschlossen
werden. Alle Kinder bleiben dann gleich ungebildet, und die

Bildune ist Privatsache. Alternativ kann allen Eltern, unab-
hängig von der Berufstätigkeit und zusätzlich zum Betreu-
ungia,rf*and für berufstätige Eltern, ein Abzug für Bildungs-
aufwendungen gewährt werden. Dies wäre eine Steuerver-
günstigung,"abei eine aus bevölkerungs- und bildungspoliti-
scher Sichl mehr als gerechtfertigte und eine konsequente
Antwort auf das Problem der Kinderarmut und die Heraus-
forderungen der Wissensgesellschaft. Nicht erforderlich
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zu weisen, dass Kinderbetreuungsaufwendungen die Lebens-
führung des Steuerp{lichtigen und seiner Kinder berühren
(vgl. g 4 V Nr. 7'ESIG). Nicht das Ob, wohl aber die Art
und'STeise der Fremdbetreuung können durchaus eine pri-
vate Mitveranlassung aufweisen. Ob das Kind durch die
vollexaminierte Kinderschwester oder im Hort betreut wird,
ist eine Entscheidung, welche Betreuung und Erziehung El-
tern ihren Kindern angedeihen lassen wollen. Sie ist damit
ganz sicher ebenso wie die Entscheidung zwischen Fremd-
und Eigenbetreuung von der Familienfreiheit des Art. 6 II 1
GG erfasst, aber eben privat veranlasst. Der Verzicht auf
eine Obergrenze wäre ein sinnvoller Beitrag zur Förderung
qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung im Zeichen größt-
möglichdr Familienfreiheit, ist aber inZeiten knapper Kassen
weder verfassungsrechtlich3e noch aus der Systematik der
Einkommqrsteuer geboten.

Die Anordnung einer Obergrenze ist zulässig, wenn sie die
typischerweise mit der Vollzeitbetreuung eines Kindes ein-
hergehenden Kosten abbildet. Schnell wird deutlich, dass der
Höchstbetrag von 4000 Euro nicht annähernd an die realen
Betreuungskosten herankommt.

Allein die Gebühren für eine Ganztagsbetreuung in einer städtischen
Kinderkrippe können sich auf bis zu 5000 Euro pro Jahr belaufen.
Angesichts des völlig unzureichenden Angebots von Krippen- und Hort-
plätzen - lediglich für circa 87o der unter Dreijährigen steht ein Krip-
penplatz zur Verfügunga0 - dürfen zudem bei der Bestimmung der
Höchstgrenze die wesentlich höheren Kosten einer individuellen Betreu-
ung nicht außer Acht gelassen werden. Hier können die Kosten schnell
12000 Euro'pro Jahr übersteigen, wenn man davon ausgeht, dass die
Kinderbetreuung in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis organisiert wird.

Eine realitätsgerechte Höchstgrenze für die reinen Betreu-
ungsaufwendungen müsste für das erste Kind zwischen
12000 und 15000 Euro l iegen, ohne dass sich hiermit be-
reits der ,,Rolls Royce" der Kinderbetreuung finanzieren
Iieße. Zur Limitierung der Kosten, allerdings um den Preis
der Komplizierung, könnten nach Umfang der Erwerbstätig-
keit der Eltern, Lebensalter des Kindes und Kinderzahl ge-
staffelte zusätzliche Grenzen eingezogen werden.

Keineriei Rechtfertigung gibt es ftir die Begrenzung des Ab-
zuqs auf 2lz der tatsächlichen Kosten. Der Gesetzgeber hat
hielzu angeführt, die Kürzung trage dem Umstand Rech-
nung, dass Betreuungsaufwand unabhäqgig von der Berufs-
tätigkeit der Eltern bei allen Kindern bästehe. Die Berück-
sichtigung der Zumutbarkeit der Belastung, wie sie $ 33 III
EStG41 firr Privataufwendungen vorsieht, ist für Erwerbsauf-
wendungen jedoch verfehlt. Das BVerfG hält sie zudem mit
der Zwangsläufigkeit von (erwerbsbedingten) Kinderbetreu-
ungskosten für unvereinbara2, dies gilt umso mehr angesichts
dei unzureichenden absoluten Höchstgrenze. Allenfalls
käme eine Kürzung um den bereits im Kinderfreibetrag des

$ 32 VI 1 ESIG abgebildeten Betreuungsaufwand in Be-
trachta3.

c) Ausschluss uon lJnterrichtsaufwand. S 4 f S. 3 ESIG
schließt Aufwendungen ,,für Unterricht, die Vermittlung be-
sonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere Frei-
zeitbetätigungen" vom Abzug aus. Dass Aufwendungen für
den privaien Musikunterricht, den Nachhilfelehrer oder die
Tennisstunde nicht zum Abzug zugelassen werden dürfen,
ist nachvollziehbar. Wenn aber gemeint sein sollte, dass sich
die Betreuung auf das bloße Aufpassen reduzieren muss,
würden sämtliche Erkenntnisse über die Notwendigkeit,
Kinder von früh auf zu fördern und zu fordern und ihnen

,,besondere Fähigkeiten" zu vermitteln, konterkariert.'$üas
soll man sich unter bloßer Betreuung vorstellen? Die Tages-

mutter, die fünf Säuglinge verwahrt und aufpasst, dass sie
nicht dem plötzlichen Kindstod erliegen? Der tiefere Hinter-

sinn der Einschränkung des Satzes 3 ist wohl dieser: Wenn

es kein ausreichendes kostenfreies Bildungsangebot für alie

gibt, sollen auch berufstätige Eltern, häufig so genannte

IB.r... Verdienende", nicht über die Hintertür des Betriebs-

ausgabenabzugs in den Genuss einer steuerlichen Förderung
privat organisierter und finanzierter Bildungsangebote kom-

men.

Die Einschränkung birgt - ienseits der bildungs- und famili-

enpolitischen Kritik - erhebliches Konffiktpotenzial. Man

darf gespannt sein, wie die Rechtsprechung den unbestimm-

ten Recitsbe grift der,,Vermittlung besonderer Fähigkeiten"
interpretieren wird. Eine Kinderfrau, die mit dem Kind singt,

bastelt, liest, ins Museum geht - vermittelt sie besondere
Fähigkeiten, so dass der Abzug ausgeschlossen ist? Muss

man-verhindern, dass das Au-pair dem Kind Französisch
beibringt, die Kinderfrau bei den Hausaufgaben hilft? Tröst-

iich ist nur, dass der Schutz der Privatsphäre durch Art. 13

und Art. 2 I GG einer intensiveren Erforschung der Inhalte

der Kinderbetreuung entgegensteht. Steht die Betreuung und

Beaufsichtigung im Vordergrund, dürfte es jedenfalls un-

schädlich t.in, *.nn gleichzeitig auch etzogen und unter-

richtet wird. Dies entspricht der bisherigen BFH-Interpreta-
tion der wortgleich it $ 33 c ESIG enthaltenen Einschrän-

kungaa. Zweifelsfuagen hätten sich vermeiden lassen, wenn

der 
-Gesetzgeber 

formuliert hätte, dass vom Abzug- solche

Aufwendungen ausgeschlossen sind, die ausschliel3lich fnr

Unterricht etc. aufgewendet werden.

Unklar ist auch die Abzugsfähigkeit der Gebühren für Kin-

dergarten, Hort oder Ganztagsschule' Zwar hat die Finanz-

verwaltung in der Vergangenheit den Abzug derartiger Auf-

wendungei im Rahmen vön $ 33 c ESIG bejahtas, allerdings

setzt sich - nicht zuletzt in Reaktion auf das schlechte Ab-

schneiden in der PISA-Studie - zunehmend die Erkenntnis
durch, dass gerade der Kindergarten keine bloße Verwahr-

anstalt sein darf, sondern einen Bildungsauftrag hat. Die

Vermittlung,,besonderer Fähigkeiten", etwa das vorschu-
lische Lesen und Schreiben oder auch der spielerische Zu-
ganga)Fremdsprachen, sollten gegenüber der reinen Betreu-

ung- togut im Vordergrund stehen. Trotzdem kann man

*oht, du die Ausschlussklausel auch in $ 10 I Nr. 5 ESIG

enthalten ist, der erklärtermaßen gerade den Abzug von

Kindergartengebühren ermöglichen soll, davon. ausgehen,

dass däs Biläungsangebot des Kindergartens dem Abzug

auch in $ 4 f ESIG nicht entgegensteht.

d) Nachweis. Voraussetzung des Abzugs ist, dass der Steuer-
pflichtiee eine Rechnung vorlegt sowie den Nachweis der

Zahlune auf das Konto des Erbringers der Leistung führt

(S 4f S.5 ESIG). Die Regelung soll der im Bereich der Kin-

derbetreuung weit verbreiteten Schwarzarbeit und Missbräu-

chen vorbeugen. Denkbar wäre etwa, dass Familienangehö-

BYerfG. NM 2005, 2448 (24491.
Das hneeÜot wird durch das TagesbetreuungsausbauG erst bis 2010
u.it.s.lrr, vgl. hierzu die Informationen des Bundesministeriums für
n^Äiti.. Senären und Jugend unter www.Deutschland-wird-familien-
freundlich.de.
Sowie bis zum Veranlagungszeitraum 1999 $ 33 c III ESIG'-BierfGE 

s9,216 (237f.) = NJ\(/ 1999, ss7 (s61);  ̂BVerlG, NJ\v
2005:,2448 i2449); .benso durch Auslegung von $ 33c ESIG BFH'
ni,sf Ii ßfi , 3z; kanzler, FR 2000, t ss 5 ( t 3s o ); a r nd.t, in: Kir ch h of I
änif ir l r t t insho{i,  rSrC, Losebl.,  10.Erg.-Lfg. (Stand: Okt '  l98B)'

Q 33c Rdnr. B 351ders.,NJ$(/ l99q' 745 \750\ '
ttaru auch unten II 5.
Vel. BFH. BSIBI l l  1979, 142 = NNü le79' 888'
r i iSieS,H 19991 s. auch Mell i ighoft ' , in: Kirchhof, ESIC Kompakt-
Komm., 5. Aufl. (2005), $ 33 c Rdnr. 9.
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rige (2. B. die Großelterna6) zum Zwecke der Steuermin-
derung eingeschaltet werden, obwohl sie die Betreuungsleis-
tung unentgeltlich erbiingen. Ob sich derartige Gestaltungen
wirklich verhindern lassen, ist allerdings zweifelhaftaT.

4. Sonderausgabenabzug unabhängig von der Erwerbs-
tätigkeit der Eltern

Neben dem Betriebsausgabenabzug hat der Gesetzgeber für
drei- bis sechsjährige Kinder einen Sonderausgabenabzug ge-
stellt, ebenfalls begrenzt auf 2h der Kosten, höchstens
4000 Euro. Bei dem Abzug von Betreuungsaufwendungen
unabhängig von der Berufstätigkeit der Eltern handelt es sich
um eine Steuervergünstigungas, denn weder ist der Abzug
durch das objektive Nettoprinzip gefordert, noch kann er als
unmittelbar eyistenznotwendigae dem subiektiven Netto-
prinzip zugeorilnet werden. Begründet wurde das Bedürfnis
nach einem Abzugstatbestand mit den für diese Altersgruppe
anfallenden Kindergartengebühren.

Die steuerliche Subventionierung des Kindergartenbesuchs
ist eine gerechtfertigte Steuervergünstigung. Als Fördertat-
bestand zur Begünstigung von Aufwendungen für die früh-
kindliche Bildung wäre ein Abzug von Kindergartengebühren
durchaus kohärent mit dem Abzug des Schulgeldes gem.
g 10 I Nr. 9 ESIG oder den vom Gesetzgeber - fälschlich5o -
der Privatsphäre zugeordneten Kosten der Berufsausbildung
($ 10 I Nr. 7 i.V. mit $ 12 Nr. 5 ESIG). Nicht gerechtfertigt
ist indes die vom Gesetzgeber in $ 10 I Nr. 5 ESIG gewählte
Ausgestaltun g. Zum einen ist der Sonderausgabenabzug nicht
auf Kindergartengebühren oder vergleichbare frühkindliche
Bildungsangebote beschränkt; im Gegenteil, reine Bildungs-
aufwendungen werden durch den Ausschluss von Aufwen-
dungen für Unterricht und die Vermittlung besonderer Fähig-
keiten ausdrücklich ausgeschlossen. Abziehbar sind damit
die Aufwendungen für den Babysitter oder die Tagesmutteq
nicht aber zum Beispiel für die Musikfrüherziehung. Zum
anderen ist der Betrag von 4000 Euro zusätzlich zum Betreu-
ungsfreibetrag des $ 32VI1. ESIG in Höhe von 2160 Euro
zu hoch gegriffen. Selbst ein Ganztagskindergartenplatz - für
den es in der Regel nur bei beiderseitiger Berufstätigkeit
Bedarf gibt - kostet für Drei- bis Sechsjährige in der Regel
nicht mehr als 3000 Euro pro Jahrsl. Die hoch angesetzte
Abzugsgrenze ermöglicht es, neben den Kindergartengebüh-
ren etwa auch Aufwendungen für den abendlichen Babysitter
zum Abzug zu bringen. Gefördert wird nicht die Bildung des
Kindes, sondern die Freizeitgestaltung der Eltern.

Für die Förderung der frühkindlichen Bildung gibt es - un-
abhängig von der Berufstätigkeit der Eltern - gute Gründe,
nicht aber für die steueriiche Förderung der bloßen Verwah-
rung von Kindern von Alleinverdienern. Deshalb ist die in
Satz 2 enthaltene Einschränkung, es dürfe sich nicht um
Kosten für Unterricht oder die Vermittlung sonstiger Fähig-
keiten handeln, in hohem Maße widersprüchlich. Sie konter-
kariert den gerade erst entdeckten Bildungsanspruch des
Kindergartens und untergräbt die Legitimation des Sonder-
ausgabenabzugs. Die Förderung von Fremdbetreuung ohne
Bildungs- oder Erziehungsanspruch ist bei nicht beiderseits
berufstätigen Eltern weder familien- noch bildungspolitisch
gerechtfertigt. Die Regelung verletzt Art. 3 I GG, weil AI-
lein- und Doppelverdiener im Hinbiick auf den Abzug von
Fremdbetreuungsaufwendungen gleich behandelt werden,
obwohl sie sich hinsichtlich des Fremdbetreuungsbedarfs we-
sentlich unterscheiden. Der Gesetzgeber hat die Grenze sei-
ner Gestaltungsfreiheit überschritten, weil die Begünstigung
der Alleinverdiener zu Lasten der Herstellung einer verfas-
sungskonformen Rechtslage für berufstätige Eltern geht52.

Im vorher festgelegten Finanzrahmen von 460 Mio. Eurorr

kann der Gesetzgiber nicht damit beginnen, großzügige

Steuervergünstigungen an Alleinverdiener zu verteilen, so-
lange er nicht 

-seinen 
verfassungsrechtlichen Pflichten zur

systimkonsequenten Umsetzung des objektiven Nettoprin-
zips für Doppelverdiener nachgekommen ist.

'$7enn 
weder familien- noch bildungspolitische Zwecke er-

sichtlich sind, die den Abzug rechtfertigen könnten, bleiben

nur noch arbeitsmarktpoiitische Zielsetzungen unter dem

Motto ,,Familie als Arbeitgeber"S4. Dann allerdings ist un-

klar, warum nur Familien in dieser Höhe von der Förderung
profiti"t.n, während für kinderlose Haushalte lediglich der

*it gl.i.h"tn Gesetz eingeführte Abzug von der Steuerschuld
in Ftoh. von 20% des Rechnungsbetrags' höchstens

600 Euro für haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. 1200

Euro für die Betreuung pflegebedürftiger Personen, gilt
($  35 a ESIG).

5. Verhältnis der neuen Abzugstatbestände zur bisheri-
gen Berücksichtigung von Betreuungsaufwand

Das Gesetz zur steuerlichen Förderung von'Ifachstum und

Beschäftigung lädt das bestehende Konglomerat der Famili-

enbesteuer,rng mit zusätzlichen Unterscheidungen auf. Nun-

mehr gibt es-- allein für den Standardfall, das heißt abge-

sehen von Sonderregeln im Fall der Behinderung von Eltern

und/oder Kindernsi - die Unterscheidung zwtschen nicbt

monetärem Betreuungsaufwand in $ 32 VI 1 ESIG, als Son-,
der aus gab en abzugs{ahige m monetär em Betreuungsa ufwand
für drei- bis sechsjährige Kinder sowie ,,wie Betriebsausga-
b en" abzugsfähigem monetär em Betreuungsaufwand.

Ob es das Alterseinkünftegesetzs6 oder jetzt die Kinderbe-

treuungskosten sind, iede etwas grundsätzlichere Neuerung

im Eintommensteuerrecht macht deutlich, dass das geltende

Einkommensteuergesetz nicht mehr reformfähig ist57. Es ist

kein Wunder, dasJ der Gesetzgeber in dem über Jahrzehnte
gewucherten Normengestrüpp den Überblick verliert, Rege-

lungen des obiektiven und subjektiven Nettoprinzips unun-

t..s.h.idbu. mit Fördertatbeständen vermengt. Das Einkom-

mensteuergesetz bedarf dringend der Systematisierung, da-

mit Regelungsinhalte und Regelungszwecke wieder trans-

Darent werden. Der Bereich der Familienbesteuerung beweist

äies aufs Dringlichste5s.

Dabei treten die neuen Abzugstatbestände unabgestimmt zu

den bisherigen Maßnahmen iur Berücksichtigung der durch

Zwar hat der BFH dem mit dem anderen Elternteil abgeschlossenen
Betreuungsvertrag die steuerliche Anerkennung. Y9:r1gt, (vgl' BFH'
BSIBI II 1"998, 187 = NJI(i-RR 1'998,652),mangels Kindschaftsverhält-
,rir und g.t.tili.her Bätreuungspflicht müsste e-in Vertrag mit anderen
F".ili.nä"g.horigen aber grdi. änerkannt werden, wenn er tatsächlich
durchsefühit wirä, was a6er wiederum nur schwer überprüfbar sein
dürfte.
S. dazu bereits erste Gestaltungsüberlegungen bei Hillmoth,INF 2006'
377 (382\.
Ebenso Schön, DSIR 1999, 1677 11678).
Tied.ch en, BB 1999, 1681 ( 1683 ).
Vel. die Krit ik von Lans,in:TiphelLang (o. Fußn. l0) '  $ 9 Rdnr'  267'
VEI. z. S. Anlage zu $ f7 l f l  des nordrhein-westfäl ischen Gesetzes über
Tieeseinrichtungen für Kinder (N\üGTK).
Zu"r rüTechselwirkung von Steirervergünstigung und Steuerbelastung s'
Tinke,Die Steuerrechtsordnung, Bd. I, 2. Aufl. (2000), S. 340 ff.
S.'Beschlussempfehlung des Finanzausschusses v. 15. 3. 2006, BT:Dr
161974.
S. in diese Richtung auch Protokoll der Anhörung im Finanzausschuss
am 8 .  3 .  2006,5 .12 f f .
Vgl. insofern $ 10 I Nr. 8 ESIG, in den $ 33 c ESIG aufgegangen ist.
Al-terseinkünfteG v. 5. 7 .2004,8C81 I,1'427 .
Lanp,in: Festschr. f .  Solms, 2005, S. 89.
S. arich TjpAe, Die Steuerrechtsordnung, Bd. II,2' Aufl. (2003)' S. 809;
Lang,in:Tipke/Lang (o. Fußn. 10), $ 9 Rdnr. 100.
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Kinderbetreuungsaufwand verminderren Leistungsfähigkeit
hinzu. Der Krit ik an den über das ganze Einkommensreuerge-
setz verstreuten Regelungen versucht der Gesetzgeb er zwar nJ
begegnen, indem er g 33 c ESIG zu g 10 I Nr. 8 ESIG eemacht
und dre Regelung mit g 4 f ESIG in der lfeise abgestinrmt hat,
dass g 10 I Nr. B ESIG (ex g 33 c ESIG) nur noch dann ein-
greift, wenn die Eltern sich in Ausbildune befinden oder der
Betreuungsbedarf auf Grund einer Behinderung eines oder
beider Elternteile anfällt. !7as als Bereinigung gedachr ist,
stört im geltenden System von Sonderausg"ben und außersei
wöhnl icher  Belastung d ie Systemar ik  a l lerd ings mehr,  a ls  däss
es sie verbessert, denn g 10 I Nr.5 ESIG utrd g 33. ESIG,
jetzt g 10 I Nr. 8 ESIG, beruhen auf ganz unterschiedlicher
ratio. Der Abzug des wegen einer Bähinderung eines oder
beider Elternteile entstehenden Betreuungsaufwänds ($ 10 I
Nr. 8 ESIG) trägt dem subjektiven Nettoprinzip Rechnungse,
während $i,10 I Nr. 5 ESIG eine - nur zum Teiibilduner- ünd
familienpolitisch begründete - Sreuervergünstigung äthält;
das eine Mal handelt es sich um eine Fiskalzwöcknorm, das
andere Mal um eine Lenkungsnorm. Auch durch die Vereini-
gung im ,,Gemischtwarenladen" des $ 10 ESIG wird daraus
keine systematisch runde Regglung.

Nicht abgestimmt wurden die neuen Abzugstatbestände mit
der Kinderfreibetragsregelung, obwohl diese ebenfalls eine
Betreuungskomponente enthält. Soweit die Beschränkune
des Abzugs in gg 4f, 10 I Nrn.5 und 8 ESIG auf 2lt del
tatsächlichen Kosten der Vermeidung einer Doppelberück-
uchtigung durch den Betreuungsfreibetrag des i :Z Vt t
ESIG und die neuen Abzugstatbestände dienen soll, wird
dieser Zweck in der Gesetzesbegründung nicht klar zum
Ausdruck gebracht. Bezogen auf den maximalen Abzug von
4000 Euro ergibt sich zwar eine annäherungsrveise betraes-
mäßige Absr immung.  Al lerd ings is t  zu beachten,  dass äer
Betreuungsfreibetrag in g 32 VI ESIG auch den Erziehunes-
und Ausbildungsbedarf abbilden soll, freilich ohne dass är-
kennbar ist, wie der einheitliche Freibetrae auf die unter-
schiedlichen Zwecke enrfällr60. Deurlich wird vielmehr, dass
sich Betreuung, Erziehung und Ausbildung nicht srreng rren-
nen lassen, obwohl der Gesetzgeber dies in g 4 f S. j fStC
und g 10 I Nr. 8 S. 4 ESIG versuchr.

Im Übrigen verschärft das Nebeneinander von Berreuunss-
freibetrag und Betreuungssonderausgabenabzug die Krjtik an
der zu Lasten der Abzugsmöglichkeiten berufJtätiger Eltern
gehenden Sonderausgabenregelung des g 10 t Nr. S ESIG.
Schon isoliert betrachtet ist der Sonderaussabenabzug zu
üppig ausgefa l len6 I ,  d ies g i l t  umso mehr angäsichts deiGe-
samtsumme von 61,60Euro Kinderbetreuungsaufrvand62,
der unabhängig von der Berufstätigkeit der Eltein abgezogen
werden kann. Andererseits bleibt es auch unter Einbeziehune
des Betreuungsfreibetrags des g 32 VI 1 ESIG bei dem Bel
fund, dass die Obergrenze von 4000 Euro für berufstätige
El tern in  g 4 f  ESIG zu n iedr ig angeserzt  isr .

l l l . Verbesseru.ngsvorschläge und Fazit

Ob man die Bevölkerung mit gezielten staatlichen Maßnah-
men_dazu.bringen kann, Familien zu gründen, ist angesichts
der Komplexität der Ursachen der Kinderar-ut ,*.If.lh"ft.
Dass man aber, gerade vor dem Hintererund dieser Kinder-
armut, alles daran setzen muss. dass unier Nachwuchs best-
möglich qualifiziert wird, um in einer's7issenssesellschaft zu
be.steh.en, und_dass die Kinderzahl nicht mit stJigendem eua-
lifikationsgrad der Eltern abnehmen sollte, ist r]nbestreittar.
Ressortdenken, Finanzknappheit und das Fehlen einer über-
geordneten Konzeption haben jedoch verhindert, class der
grundsätzlich richtige Ansatz, Kinderbetreuungsaufwand be-

rufstätiger Eltern steuerlich zum Abzug zuzulassen, bestmög-
lich umgesetzt wurde.

Fine in sich schiüssige und systematisch begründbare Rege-
lung sähe so aus: Der dem System der Besteuerung nach äer
finanziellen Ist-Leistungsfähigkeit widersprechende63 Abzug
für nicht monerären Betreuungsaufwand (g 32 VI 1 ESIGI
ist zu streichen. Durch beiderseitige Berufstätigkeit bedingte
Betreuungsaufwendungen sind als (nicht,,wie") Erwerbsauf-
wendungen grundsätzlich ohne Begrenzung voll, gegebenen-
falls mit deutlich angehobenen Höchstgrenzen zum Abzug
zuzulassen. Das Problem der Kindergartengebühren musi
außerhalb des Steuerrechts gelöst werden, indem der Kinder-
gartenbesuch gebührenfrei gestellt wird. Dem lässt sich nicht
entgegenhalten, dass weder die Gebührenfreiheit des Kinder-
gartens noch der volle Abzug der rarsächlichen Kinder-
betreuungskosten beiderseits berufstätiger Eltern finanzier-
bar seien. Statt mit einer halb leeren Öießkanne staarliche
Gelder über alle zu tröpfeln, müsste der Gesetzgeber endiich
anfangen, die bereits heute für Familienpolit ik bereitgestell-
ten Mittel im Umfang von 100 Mrd. Euro daraufhin zu
überprüfen, ob sie effizient eingesetzt werden, und gegebe-
nenfalls umzuorganisieren. Das aber würde voraussetzen,
dass man einen Uberblick über das Gesamtsystem hat. Dabei
wirft der \iliderstand der Kommun.n g.g.n die Gebühren-
freiheit des Kindergartens auch noch ein Schlaglicht auf die
Insuffizienz des Gemeindefinanzierungssystemss4.

Kleinere Verbesserungen ließen sich erzielen, wenn in $ 4 f
ESIG klargestellt würde, dass nur Aufwendungen, die aws-
schlie[jlich dem Unterricht dienen, vom Abzug ausgeschlos-
sen werden. Im Sonderausgabenabzug in g 10 I Nr. 5 ESIG
wäre dieser Passus ganz zu streichen, um den Abzug zielge-
nauer auf Kindergartengebühren und sonstige Bildungsauf-
wendungen auszurichten. Die erforderliche Anpassung der
Obergrenze in g 4 f ESIG an realitätsgerechte Fremdbetreu-
ungskosten könnte durch eine Kürzung des Sonderausgaben,
abzugs in g 10 I Nr. 5 ESIG finanziert werden. Beizupflich-
ten ist zudem der im Gesetzgebungsverfahren6s erhobenen
Forderung, den Abzug der Kindergartengebühren, soweit er
unabhängig von der Berufstätigkeit gewährt wird, als Abzug
von der Steuerschuld auszuqestalten. Nur dies wird dem
Charakter als Steuervergünsägung gerecht. In die Bemes-
sungsgrundlage progressiver Steuern eingebaute Steuerver-
günstigungen wirken verzerrend und laufen nach einhelliger
Auffassung dem Bedürfnisprinzip zuwider66.

Der Gesetzgeber ist mit der Anerkennung von Kinderbetreu-
ungskosten beiderseits berufstätiger Eltern als Erwerbsauf-
wand auf dem richtigen 

'S7eg, 
doch wie so oft fehlt den
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Maßnahmen die Strinsenz.

Tiedcben, BB 1999, 1681 (1584).
Zu den Abgrenzungsschwierigkeiten auch Brockrneyer, DSIZ 1999,
666 (671).
S.  oben l l  4.
4000 Euro gem. g 10 I  Nr.  5 ESIG und 2160 Euro gem. S 32 VI  1
Halbs.  2 ESIG.
H. M. im Schrifttum, vgl. Birk/Vlernsmann, JZ 2001,218 (221 f.);
Tiedchen, BB 1.999, 1581 (1683); Sacksofsky, NJ\ü 2000, 1896
\ l e02J .
Die Kommunen wehren sich gegen die Aufbürdung zusätzlicher Auf-
gaben, auch wenn sie noch so dringlich sind, weil ihre Möglichkeiten,
zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften, auf Gewerbe- und Grund-
steuer begrenzt sind. Hätten sie hingegen ein Hebesatzrecht auch im Be-
reich der Einkommensteuer (s. den Vorschlag der Stiftung Mar:krwirt-
schaft, wiedergegebEn in: Der Städtetag 2005, 30), wäre durchaus der-rk-
bar, dass ein attraktives Kinderbetreuungsangebot von den Bürgern ei-
ner Kommune über höhere Hebesätze finanziert werden würde.
Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, BT-Dr
16/97 4.
Tipke,  Die Steuerrechtsordnung, Bd.  I  (o.  Fußn. 52),  S.530;  Brr&,
Stu\ü 1989, 212 1217);  Bü'k/Wernsmann, lZ2001,218 (2231.
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